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Historische Baugesetze Steiermark

Bau-Ordnung 1857 (ohne Graz) Kleinhäuser 1919 (ohne Graz) Reichsgaragenordnung 1939
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Historische Baugesetze Graz

Bau-Ordnung 1856 (nur Graz) Bau-Ordnung 1867 (nur Graz) Bau-Ordnung 1881 (nur Graz)
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Historische Baugesetze Steiermark

Bau-Ordnung 1968 Stmk. Garagenordnung 1979 Wärmedämm-VO 1983

Gültig vom 01.01.1969 bis 
31.08.1995

Gültig vom 01.03.1979 bis 
31.08.1995

Gültig vom 25.05.1983 bis 
31.12.1996
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Stmk. Baugesetz 1995, LGBl. Nr. 59/1995

Gültig ab 01.09.1995

Viele Novellen:
derzeit idF LGBl. Nr. 73/2023 
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Erleichterungen für Altbauten

§ 97 Baumaßnahmen an Altbauten

Für Gebäude, die vor dem 1. Jänner 1969 errichtet wurden, hat die Behörde im 
Baubewilligungsverfahren auf Antrag der Bauwerberin/des Bauwerbers

• zur Schaffung von Aufenthaltsräumen in bestehenden Dachräumen,

• von Aufzügen oder aufzugähnlichen Einrichtungen 

• sowie für Zu- und Umbauten

Erleichterungen gegenüber den Vorschriften des I. Teiles dieses Hauptstückes zuzulassen, 
wenn die Einhaltung dieser Vorschriften unter Berücksichtigung der Eigenart des Gebäudes 
entbehrlich ist.

Erleichterungen sind jedoch nur insofern zulässig, als sie vom Standpunkt der Standsicherheit, 
der Festigkeit, des Brand-, Wärme- und Schallschutzes und der Hygiene unbedenklich sind.

I. Teil dieses Hauptstückes = bautechnische Bestimmungen gem. §§ 43 
bis 82 in Verbindung mit den OIB-Richtlinien
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Wichtige Begriffe gemäß § 4 Stmk. BauG

Z. 5 Aufenthaltsraum:
Raum, der zum länger dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt ist (zB Wohn- und Schlafraum, 
Wohnküche, Arbeitsraum, Unterrichtsraum), nicht dazu zählen jedenfalls Badezimmer und Toiletten;

Z. 58 Umbau:
die Umgestaltung des Inneren oder Äußeren einer bestehenden baulichen Anlage, die die äußeren Abmessungen nicht 
vergrößert oder nur unwesentlich verkleinert, jedoch geeignet ist, die öffentlichen Interessen zu berühren (zB Brandschutz, 
Standsicherheit, äußeres Erscheinungsbild), bei überwiegender Erhaltung der Bausubstanz;

Z. 64 Zubau:
die Vergrößerung einer bestehenden baulichen Anlage der Höhe, Länge oder Breite nach bis zur Verdoppelung der 
bisherigen Geschoßflächen.

Z. 48 Neubau:
Herstellung einer neuen baulichen Anlage, die keinen Zu- oder Umbau darstellt. Ein Neubau liegt auch dann vor, wenn nach 
Abtragung bestehender baulicher Anlagen alte Fundamente oder Kellermauern ganz oder teilweise wiederverwendet 
werden;
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§ 97 Erleichterungen für Altbauten - Erläuterungen

• Der Bauwerber/die Bauwerberin hat grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf die Erleichterungen

• Die möglichen Erleichterungen sind dann zu gewähren, wenn die beantragten Erleichterungen
insbesondere unbedenklich gegenüber den Anforderungen der OIB-Richtlinien 1, 2, 2.1, 2.2, 3 und 4 (derzeit
Ausgabe 2019) sind. Dies ist immer im Einzelfall fachtechnisch von der Behörde zu prüfen.

• Beurteilung der Unbedenklichkeit auch hinsichtlich Immissionsschutz des Nachbarn im Sinne § 26 Abs. 1
Stmk. BauG

• Die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Erleichterung vorliegen, ist im Zweifel immer durch ein
Gutachten eines Sachverständigen des jeweiligen Fachgebiets zu beantworten.
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Sonstige Erleichterungen

§ 98 Sonstige Ausnahmen

Die Behörde hat im Baubewilligungsverfahren auf Antrag der Bauwerberin/des Bauwerbers 
Ausnahmen von bautechnischen Vorschriften zuzulassen, wenn das Vorhaben

• im Interesse des Ortsbildschutzes,

• der Altstadterhaltung, 

• des Denkmalschutzes 

• oder der Erhaltung einer baukulturell bemerkenswerten Bausubstanz liegt

und aus Gründen der Standsicherheit, des Brandschutzes, der Hygiene, der Gesundheit und 
der Nutzungssicherheit sowie des Nachbarschaftsschutzes keine Bedenken bestehen.
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§ 98 sonstige Ausnahmen - Erläuterungen

• Der Bauwerber/die Bauwerberin hat grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf die Erleichterungen

• Die möglichen Erleichterungen sind dann zu gewähren, wenn die beantragten Erleichterungen im
Interesse des Ortsbildschutzes, der Altstadterhaltung, des Denkmalschutzes oder der Erhaltung einer
baukulturell bemerkenswerten Bausubstanz liegen und unbedenklich gegenüber den Anforderungen der
OIB-Richtlinien 1, 2, 3 und 4 (derzeit Ausgabe 2019) sind. Dies ist immer im Einzelfall fachtechnisch von der
Behörde zu prüfen.

• Beurteilung der Unbedenklichkeit auch hinsichtlich Nachbarschaftsschutz im Sinne § 26 Abs. 1 Stmk.
BauG

• Die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Erleichterung vorliegen, ist im Zweifel immer durch ein
Gutachten eines Sachverständigen des jeweiligen Fachgebiets zu beantworten.
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§ 99 Nachweis der Voraussetzungen

§ 99

Die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß den §§ 96 bis 98 ist von der Antragstellerin/vom
Antragsteller nachzuweisen.

Ausnahmevoraussetzungen müssen von der Konsenswerberin bzw. 
deren Planer nachgewiesen werden!

• Bei Ausnahmen von der OIB-Richtlinie 1 ist nach dem OIB-Leitfaden „Festlegung der 
Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit von bestehenden Tragwerken“ vorzugehen.

• Für Ausnahmen von der OIB-Richtlinie 2 ist ein Brandschutzkonzept gemäß OIB-
Leitfaden „Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte“ vorzulegen.
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Erleichterungen für Bestandsbauten in den OIB-Richtlinien 2019

Bauführungen im Bestand

Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf
bestehende Bauwerksteile sind für die bestehenden Bauwerksteile
Abweichungen von den aktuellen Anforderungen dieser OIB-Richtlinie
zulässig, wenn das ursprüngliche Anforderungsniveau des rechtmäßigen
Bestandes nicht verschlechtert wird.

(vgl. Pkt. 12 OIB-RL 2, Pkt. 6 OIB-RL 2.1, Pkt. 10 OIB-RL 2.2, Pkt. 6 OIB-RL 2.3, Pkt. 14 OIB-RL 3,
Pkt. 9 OIB-RL 4, Pkt. 5 OIB-RL 5)

Mit dieser Bestimmung wird klargestellt, in welchem Ausmaß bei Änderungen an bestehenden 
Gebäuden von den Anforderungen der jeweiligen OIB-Richtlinie abgewichen werden kann.

OIB-Begriff: Bestehende Bauten, auch bestehende Hochbauten, bestehende Bauwerke, Bestand,
Bestandsgebäude, bestehende Gebäude
Als bestehende Bauten gelten Bauten, die rechtmäßig bestehen, die also entweder eine behördliche
Benützungsbewilligung erhalten haben oder für die eine vollständig belegte Fertigstellungsanzeige vorgelegt
wurde (d.h. konsensgemäß errichtet wurden) und setzen einen den Konsens entsprechenden Zustand der
bestehenden Bauten voraus.
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Erleichterungen für Bestandsbauten in den OIB-Richtlinien 2019

OIB-Richtlinie 1 (Pkt. 2.1.3)

Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Tragwerke sind
für die bestehenden Tragwerksteile Abweichungen vom aktuellen Stand der Technik zulässig,
sofern das erforderliche Zuverlässigkeitsniveau des rechtmäßigen Bestandes nicht verschlechtert
wird.

OIB-Richtlinie 6 (Pkt. 1.2.1)

Auf Gebäude und Gebäudeteile, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres
besonderen architektonischen oder historischen Wertes offiziell geschützt sind, gelten die 
Anforderungen dieser Richtlinie nicht, soweit die Einhaltung dieser Anforderungen ein 
unannehmbare Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung bedeuten würde. Das 
Erfordernis der Ausstellung eines Energieausweises bleibt davon unberührt.



21.05.2025 © Lanz/Schwarzenbacher 14Bauen im Bestand

Generelle Ausnahmemöglichkeit von den OIB-Richtlinien

§ 82 Abs. 4 Stmk. BauG

Die Behörde hat auf Antrag Abweichungen von den durch Verordnung gemäß Abs.1 festgelegten
Bestimmungen zuzulassen, wenn die Bauwerberin/der Bauwerber nachweist, dass dadurch
dennoch das gleiche Schutzniveau erreicht wird.

Erwähnte Verordnung ist die Stmk. Bautechnikverordnung (derzeit 2020), welche 
die OIB-Richtlinien (derzeit 2019) für verbindlich erklärt.
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Ausnahmemöglichkeit von Abstandsbestimmungen

§ 13 Abs. 8 Stmk. BauG

Die Behörde kann geringere Abstände von den Nachbargrundgrenzen und Nachbargebäuden
zulassen

• für Nebengebäude oder

• wenn dies im Interesse des Ortsbildschutzes, der Altstadterhaltung, des Denkmalschutzes
oder der Erhaltung einer baukulturell bemerkenswerten Bausubstanz (Ensemble) liegt;

• für Außenaufzugsanlagen zur Personenbeförderung als Zubau zu bestehenden Gebäuden,
wenn die überwiegende Anzahl der oberirdischen Geschoße oder Zwischenpodeste durch
Haltestellen angefahren wird.
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Messtoleranz bei Feststellungsverfahren gem. § 40 Abs. 2

§ 40 Abs. 2

Weiters gelten solche bauliche Anlagen und Feuerstätten als rechtmäßig, die zwischen dem 
1. Jänner 1969 und 31. August 1995 errichtet wurden und zum Zeitpunkt ihrer Errichtung 
bewilligungsfähig gewesen wären.

Der Grenzabstand gilt als eingehalten, wenn eine allfällige Abweichung innerhalb der 
Messtoleranz der Vermessungsverordnung in der zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes 
geltenden Fassung liegt. (Novelle LGBl. Nr. 73/2023, in Kraft seit 15.07.2023)

Feststellungsverfahren: Messtoleranz zum Zeitpunkt der Errichtung relevant
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Messtoleranz laut jeweiliger Vermessungsverordnung

Vermessungs-VO Gültigkeit Messtoleranz Gesetzesstelle

VermV 2016 Seit 01.12.2016 +/- 5 cm § 6 Abs. 2

VermV 2010 16.08.2010 bis
30.11.2016

+/- 5 cm § 6 Abs. 2

VermV 1994 01.12.1994 bis
15.08.2010

+/- 15 cm § 4 Abs. 2

VermV 1976 01.07.1976 bis
30.11.1994

+/- 20 cm § 4 Abs. 2

VermV 1969 15.02.1969 bis
30.06.1976

+/- 20 cm § 3 Abs. 4

Relevant im § 40 
Abs. 2 Stmk. BauG

Quelle: RIS, Abfrage am 06.10.2023
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Novelle Bebauungsdichte-VO (in Kraft seit 06. Juni 2023)

Wesentliche Vorgaben:

• Unterscheidung oberirdisches und unterirdisches Geschoß bezogen auf angrenzendes
Gelände nach Fertigstellung  wenn Wandabwicklungsfläche über Gelände mehr als 50 %
 oberirdisches Geschoß, ansonsten unterirdisches Geschoß (vgl. OIB-Begriffsbestimmungen)

• Bei unterirdischen Geschoßen nur Aufenthaltsräume samt Wänden und zugehöriger
Erschließung dichterelevant, bei oberirdischen Geschoßen alle Flächen dichterelevant

• Vorspringende Balkone bis zu einer Tiefe von 2,0 m auch bei Gebäudeeigenschaft nicht
dichterelevant

• Außenwände dürfen generell mit max. 30 cm Wandstärke angesetzt werden

• Vertikale und horizontale Erschließungsflächen wie Treppen, Gänge, Laubengänge usw. auch
ohne Gebäudeeigenschaft dichterelevant

• Bei Dachraumausbauten mit abgeschrägten Decken sind nur Flächen mit einer lichten
Raumhöhe von mehr als 1,50 m dichterelevant

• Nachträgliche Außendämmung an rechtmäßig bestehenden Bauwerken nicht dichterelevant

Erläuterungen und Bsp.: RSB__ABT13-58192_2022-83.pdf

https://www.technik.steiermark.at/cms/dokumente/11549819_58813874/bde4f8ad/EB_BebaungsdichteVO.pdf
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 15 Energie, Wohnbau, Technik

Fachabteilung Energie und Wohnbau
Bautechnik und Gestaltung
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DI Helmut Lanz
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